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Gesetz zur Einleitung von Abwahlverfahren von
Blirgermeistern und Landraten durch Biirgerbegehren

Vom 24. Mai 2011

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkiindet wird:

Gesetz zur Einleitung von Abwahlverfahren von
Biirgermeistern und Landraten durch Biirgerbegehren

Artikel 1

Anderung der Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 1/5


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2011-12
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2011-s270

Die Gemeindeordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. De-
zember 2010 (GV. NRW. S. 688), wird wie folgt geandert:

§ 66 erhalt folgende Fassung:

«§ 66
Abwahl des Biirgermeisters

(1) Der Blirgermeister kann von den Blrgern der Gemeinde vor Ablauf seiner Amtszeit abgewahlt
werden. Zur Einleitung des Abwahlverfahrens bedarf es

1. eines von mindestens der Halfte der gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder gestellten Antrags
und eines mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder zu fas-
senden Beschlusses. Zwischen dem Eingang des Antrags und dem Beschluss des Rates muss
eine Frist von mindestens zwei Wochen liegen. Uber den Antrag auf Einleitung des Abwahlver-
fahrens ist ohne Aussprache namentlich abzustimmen;

oder

2. eines in Gemeinden

a) mit bis zu 50.000 Einwohnern von mindestens 20 Prozent der wahlberechtigten Blirger der
Gemeinde,

b) mit Gber 50.000 bis zu 100.000 Einwohnern von mindestens 17,5 Prozent der wahlberechtig-
ten Blrger der Gemeinde

und

c) mit mehr als 100.000 Einwohnern von mindestens 15 Prozent der wahlberechtigten Birger der
Gemeinde

gestellten Antrags.

Der Burgermeister ist abgewahlt, wenn sich fur die Abwahl eine Mehrheit der abgegebenen gilti-
gen Stimmen der wahlberechtigten Blirger ergibt, sofern diese Mehrheit mindestens 25 Prozent
der Wahlberechtigten betragt. Flir das weitere Verfahren gelten die Vorschriften des Kommunal-
wahlgesetzes entsprechend. Der Burgermeister scheidet mit dem Ablauf des Tages, an dem der
Wahlausschuss die Abwahl feststellt, aus seinem Amt. Die Aufsichtsbehorde kann fir die Dauer
des Abwahlverfahrens das Ruhen der Amtsgeschafte des Blrgermeisters anordnen, wenn der
Rat dies mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder beantragt.
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(2) Der Blirgermeister kann binnen einer Woche

1. nach dem Beschluss gemaR Absatz 1 Satz 2 Nummer 1

oder

2. nach Feststellung der Zulassigkeit des Antrags nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 durch den Rat

auf die Entscheidung der Blrger Uber seine Abwahl verzichten. Der Verzicht ist schriftlich ge-
genuber dem ehrenamtlichen Stellvertreter zu erkldren. Mit dem Ablauf des Tages, an dem die-
ser Verzicht dem ehrenamtlichen Stellvertreter zugeht, gilt die Abwahl als erfolgt.

(3) Der Antrag nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 ist schriftlich beim Rat einzureichen und muss
das Begehren zweifelsfrei erkennen lassen. Er muss bis zu drei Blirger benennen, die berechtigt
sind, die Unterzeichnenden zu vertreten. § 25 Absatz 4 gilt entsprechend. Die Unterzeichnenden
missen an dem von ihnen anzugebenden Tag ihrer Unterschrift wahlberechtigt sein. Die Unter-
schriften diirfen bei Eingang des Antrags nicht alter als vier Monate sein. Nach Antragseingang
eingereichte Unterschriftslisten werden nicht mehr bertcksichtigt. Der Rat stellt unverziglich
fest, ob der Antrag zulassig ist. Gegen die ablehnende Entscheidung des Rates kdnnen nur die
Vertreter des Antrags nach Satz 2 Klage erheben.”

2021

Artikel 2

Anderung der Kreisordnung fiir das Lande Nordrhein-Westfalen(KrO NRW)

Die Kreisverordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 646), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 24. Juni
2008 (GV. NRW. S. 514), wird wie folgt gedndert:

§ 45 erhalt folgende Fassung:

nS 45
Abwahl des Landrats

(1) Der Landrat kann von den Biirgern der kreisangehérigen Gemeinden vor Ablauf seiner Amts-
zeit abgewahlt werden. Zur Einleitung des Abwahlverfahrens bedarf es
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1. eines von mindestens der Halfte der gesetzlichen Zahl der Kreistagsmitglieder gestellten An-
trags und eines mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Kreistagsmitglie-
der zu fassenden Beschlusses. Zwischen dem Eingang des Antrags und dem Beschluss des
Kreistags muss eine Frist von mindestens zwei Wochen liegen. Uber den Antrag auf Einleitung
des Abwahlverfahrens ist ohne Aussprache namentlich abzustimmen;

oder

2. eines von mindestens 15 Prozent der wahlberechtigten Biirger der kreisangehérigen Gemein-
den gestellten Antrags.

Der Landrat ist abgewahlt, wenn sich fir die Abwahl eine Mehrheit der abgegebenen giltigen
Stimmen der wahlberechtigten Biirger ergibt, sofern diese Mehrheit mindestens 25 Prozent der
Wahlberechtigten betragt. Fur das weitere Verfahren gelten die Vorschriften des Kommunal-
wahlgesetzes entsprechend. Der Landrat scheidet mit dem Ablauf des Tages, an dem der Wahl-
ausschuss die Abwahl feststellt, aus seinem Amt. Die Aufsichtsbehorde kann flr die Dauer des
Abwahlverfahrens das Ruhen der Amtsgeschéfte des Landrats anordnen, wenn zwei Drittel der
gesetzlichen Zahl der Kreistagsmitglieder dies beantragen.

(2) Der Landrat kann binnen einer Woche
1. nach dem Beschluss gemaB Absatz 1 Satz 2 Nummer 1
oder

2. nach Feststellung der Zulassigkeit des Antrags nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 durch den
Kreistag

auf die Entscheidung der Burger Uber seine Abwahl verzichten. Der Verzicht ist schriftlich ge-
genuber dem Stellvertreter zu erklaren. Mit dem Ablauf des Tages, an dem dieser Verzicht dem
Stellvertreter zugeht, gilt die Abwahl als erfolgt.

(3) Der Antrag nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 ist schriftlich beim Kreistag einzureichen und
muss das Begehren zweifelsfrei erkennen lassen. Er muss bis zu drei Blrger benennen, die be-
rechtigt sind, die Unterzeichnenden zu vertreten. § 22 Absatz 4 gilt entsprechend. Die Unter-
zeichnenden mussen an dem von ihnen anzugebenden Tag ihrer Unterschrift wahlberechtigt
sein. Die Unterschriften dirfen bei Eingang des Antrags nicht dlter als vier Monate sein. Nach
Antragseingang eingereichte Unterschriftslisten werden nicht mehr berlicksichtigt. Der Kreistag
stellt unverzuglich fest, ob der Antrag zulassig ist. Gegen die ablehnende Entscheidung des
Kreistages kdnnen nur die Vertreter des Antrags nach Satz 2 Klage erheben.”

Artikel 3
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Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkiindung in Kraft.

Dusseldorf, den 24. Mai 201

(L.S.)

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerprasidentin

Hannelore Kraft

Der Minister
fir Inneres und Kommunales

Ralf Jager

GV. NRW. 2011S. 270

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,

Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2011-s270

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Gesetz zur Einleitung von Abwahlverfahren von Bürgermeistern und Landräten durch Bürgerbegehren 


